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Vordruck 1: Unternehmensdarstellung/Firmenprofil; Umsatz 

□ Einzelbieter

□ Bevollmächtigte Vertreter einer Bietergemeinschaft

□ Mitglied einer Bietergemeinschaft

□ Nachunternehmer des Bieters / der Bietergemeinschaft

□ Sonstiges eignungsverschaffendes Unternehmen

1. Hinweise

a. Jedes beschreibbare Textfeld dieses Vordrucks muss ausgefüllt werden.

b. Sofern es sich um das Angebot einer Bietergemeinschaft handelt, ist diese Erklärung von allen Mitgliedern der

Bewerbergemeinschaft abzugeben. Der Vordruck darf zu diesem Zweck kopiert werden.

c. Die sonstigen Wirtschaftsteilnehmer (z.B. Unterauftragnehmern oder verbundenen Unternehmen), welche Teile

des Auftrages erbringen sollen, bzw. auf deren Eignung sich der Bieter/die Bietergemeinschaft beruft

(Eignungsleihe gemäß § 34 UVgO); geben die jeweils für sie geforderten Angaben bzw. Erklärungen ab.

d. Der Auftraggeber ist – unabhängig von der vergaberechtlichen Eignungsprüfung - verpflichtet, gemäß § 1 Absatz

1 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) ab dem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) dem

Bundesamt für Statistik bestimmte Daten zu dem Vergabeverfahren zu übermitteln.

e. Die in diesem Vordruck anzugebenen Daten werden benötigt, um diese gesetzliche Pflicht zu erfüllen. Fehlende

oder unvollständige Daten können zum Ausschluss vom Wettbewerb führen.

f. Ab einem geschätzten Auftragswert von 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) ist ein öffentlicher Auftraggeber

gemäß § 6 Absatz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags bei der

Registerbehörde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den er den

Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind.

g. Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter verpflichten, diesbezügliche Nachweise seiner

Eignungsverleiher bzw. Unterauftragnehmer an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Nachweis kann

insbesondere durch die Vorlage einer Selbstauskunft beim Wettbewerbsregister erbracht werden.

2. Angaben des Bieters / der Bietergemeinschaft

Firmenname und Anschrift 

Internetadresse 

Rechtsform 

Standorte 
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Angaben zur nationalen 
Identifikation des Unter-
nehmens 
(Momentan genügt die An-
gabe einer Identifikations-
nummer) 

☐ Wirtschafts-Identifikationsnummer:  

 
 

☐ D-U-N-S-Identifikationsnummer: 

 
 

☐ Handelsregisternummer: 

 
 

☐ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

 
 

☐ Andere Identifikationsnummer 

 
 

☐ Keine (nur zulässig bei natürlichen Personen) 

 

Größe des Unternehmens 

☐ Kleinstunternehmen (bis 9 Beschäftigte und bis 2 Mio. € Umsatz) 

☐ Kleines Unternehmen (bis 49 Beschäftigte und bis 10 Mio. €  Umsatz) 

☐ Mittleres Unternehmen (bis 249 Beschäftigte und bis 50 Mio. € Umsatz) 

☐ Großunternehmen (über 249 Beschäftigte und über 50 Mio. € Umsatz) 

Name des Ansprechpart-
ners des Bieters für das 
Vergabeverfahren (Tel. 
und Adresse) (nur auszu-
füllen vom Einzelbieter / 
Bevollmächtigten Vertreter 
einer Bietergemeinschaft) 

 

 

Ausfüllhinweise 

Der Vordruck ist von allen an dem Angebot beteiligten Unternehmen (siehe Kopf des Vordrucks) mit dem 
Angebot abzugeben. Der Vordruck darf zu diesem Zweck kopiert werden. 
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Vordruck 2: Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

i.S.d. §§ 123, 124 GWB 

 

 
Name des erklärenden Unternehmens: ________________________________________ 
 

 
Hiermit erklären wir, dass 
 
 in Bezug auf unser Unternehmen keine zwingenden Ausschlussgründe i.S.d. § 123 Abs.1 und Abs. 4 

GWB vorliegen, 
 
 in Bezug auf unser Unternehmen keine fakultativen Ausschlussgründe i.S.d. § 124 GWB – hierzu 

zählen auch die Ausschlussgründe, auf die in § 124 Abs. 2 GWB verwiesen wird – vorliegen. 
 
Wir sind uns bewusst, dass eine im Vergabeverfahren abgegebene vorsätzlich unzutreffende Erklärung in 
Bezug auf unsere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zum Aus-schluss aus diesem 
Vergabeverfahren führen kann. 
 
Der Auftraggeber wird ermächtigt, jederzeit die getätigten Angaben zu überprüfen und entsprechende 
Auskünfte einzuholen oder Bestätigungen zu verlangen. 
 
Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklärung über die Vergabeplattform zusammen mit 
dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot gilt diese vom Bewerber bzw. Bieter als unterschrieben.  
 
Hinweis:  Sofern Sie sich in einer der oben genannten Situationen befinden, können Sie auch 

Nachweise dafür erbringen, dass Sie ausreichende Maßnahmen getroffen haben, um 
trotz des Vorliegens eines einschlägigen Ausschlussgrundes Ihre Zuverlässigkeit nachzu-
weisen. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie eine sog. Selbstreinigung im Sinne 
von § 125 Abs. 1 GWB durchgeführt haben. Dieser Nachweis ist zusammen mit der Ei-
generklärung der Bewerbung/ dem Angebot beizufügen. 

 
Ausfüllhinweise 

Bei einem Angebot durch eine Bietergemeinschaft ist diese Erklärung von allen Mitgliedern der Bieterge-
meinschaft abzugeben. Die Erklärung ist außerdem von allen vorgesehenen Nachunternehmern abzuge-
ben.  

 
Im Hinblick auf die vorstehend geforderten Eigenerklärungen zum Nichtvorliegen von zwingenden und fakultati-
ven Ausschlussgründen i.S.d. §§ 123, 124 GWB wird auf folgenden Text der §§ 123, 124 GWB verwiesen:  

 

§ 123 GWB Zwingende Ausschlussgründe 

 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen 
ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:  
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),  
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen 
der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teil-
weise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafge-
setzbuchs zu begehen, 
3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche), 
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder 
gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,  
5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,  
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6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des 
Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),  
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetz-
buchs (unzulässige Interessenwahrnehmung), 
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 
335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),  
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im 
Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, Zwangsprostitu-
tion, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).  
(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine Verurteilung oder die 
Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.  
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als 
für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäfts-
führung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
an einem Vergabeverfahren aus, wenn  
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 
festgestellt wurde oder 
2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nach-
weisen können. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die 
Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich 
Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingen-
den Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 
bleibt unberührt. 
 
 

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn  
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt -, sozial- oder ar-
beitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse ab-
gelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,  
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch 
die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,  
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen 
Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhän-
gigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträch-
tigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,  
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabever-
fahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
beseitigt werden kann, 
7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Kon-
zessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Scha-
densersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung began-
gen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder  
9. das Unternehmen  

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflus-
sen, 
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabever-
fahren erlangen könnte, oder 
c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öf-
fentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermit-
teln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und § 14 des Bundesta-
riftreuegesetzes bleiben unberührt. 
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Vordruck 3: Erklärung nach § 19 Abs. 1 MiLoG und § 21 Schwarz-

ArbG 

 

 
Name des erklärenden Unternehmens: ________________________________________ 
 

 

 
Wir erklären, 
 

dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz 
(MiLoG) und § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) in Bezug auf un-
ser Unternehmen nicht vorliegen. 

 
 
Ausfüllhinweise 

Bei einem Angebot durch eine Bietergemeinschaft ist diese Erklärung von allen Mitgliedern der Bieter-

gemeinschaft abzugeben. 

Den Einsatz von Subunternehmern macht die VBL davon abhängig, dass diese eine gleichartige Erklä-

rung abgeben. 

 
 
 
§ 19 MiLoG Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit 
bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 
21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt 
worden sind. 

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 
zuständigen Behörden dürfen öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und 
solchen Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer- und Liefe-
rantenverzeichnisse führen, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. 

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Wettbewerbsregister Auskünfte über rechtskräf-
tige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 oder Absatz 2 an 
oder verlangen von Bewerberinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach 
Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffentliche Auftraggeber nach 
Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Wettbewerbsregisters anfordern. 

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro fordert der öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 für die Bewerberin oder den 
Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregisters 
an. 

(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist die Bewerberin oder der Bewerber zu hören. 
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§ 21 SchwarzArbG Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in den §§ 99 und 100 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber sollen Bewerber bis zu einer Dauer von drei Jahren 
ausgeschlossen werden, die oder deren nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach 
1. § 8 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3 oder den §§ 9 bis 11, 
2. § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 
3. den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 7b oder 11 bis 17 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder 
4. § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbuches 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit 
einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchfüh-
rung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer 
schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. Die für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Behörden nach Satz 1 
Nr. 1 bis 4 dürfen den öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und solchen 
Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnisse führen, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. Öffentliche Auftraggeber nach Satz 3 fordern im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister an oder verlangen vom Bewerber eine Erklärung, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss nach Satz 1 oder 2 nicht vorliegen; auch im Falle einer Erklärung des Bewerbers können öffentliche 
Auftraggeber Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister jederzeit anfordern. Für den Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, 
fordert der öffentliche Auftraggeber nach Satz 3 bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro vor Zuschlagserteilung eine 
Auskunft aus dem Wettbewerbsregister an. Der Bewerber ist vor der Entscheidung über den Ausschluss zu hören. 

(2) Eine Verfehlung nach Absatz 1 steht einer Verletzung von Pflichten nach § 241 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gleich. 
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